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Stadt Meckenheim, Bebauungsplan Nr. 110 „Am Viethenkreuz I“  
Anregungen und Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 10.04.2014 bis einschließlich 12.05.2014 

Lfd. 
Nr. 

Schreiben vom Absender Anregungen und Hinweise 
(zusammenfassend) 

Stellungnahme  der Verwaltung Beschlussvorschlag 

1. 12.04.2014 9 Anwohner des Wohngebietes 
„Auf dem Acker“ 

Es wird angeregt, den 5 m breiten 
Grünstreifen zu erhalten, um die Ab-
grenzung zwischen den Baugebieten 
zu erhalten. 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Ein nicht zugänglicher öffentlicher 5 
m breiter Streifen zwischen Privat-
grundstücken ist städtebaulich nicht 
sinnvoll.  

Insgesamt entstehen zwischen den 
überbaubaren Grundstücksflächen 
der B-Pläne „Auf dem Acker“ und 
„“Viethenkreuz I“ private Grünflächen 
von mind. 12m Tiefe. 

Den Eigentümern steht frei sich nach 
der Umwidmung zu privaten Garten-
flächen und der Umlegung,  um den 
Erwerb dieser Flächen zu bemühen 
und diese als Grünflächen  zu belas-
sen. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

2. 29.04.2014 K. Sch. Es werden folgende Fragen gestellt: 

1. Muss die Stadt die Grundstücke
Flur 5/295 und 296 als Teil der
Plangebietsfläche erwerben?

zu 1: Die betroffenen Grundstücke 
liegen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes und werden 
deshalb in das Umlegungsver-
fahren einbezogen. Dieses ist 
ein separates Verfahren nach 
dem Bauleitplanverfahren. 

zu 1.: Kenntnisnahme 

2. Welcher Quadratmeterpreis zu 2.: Preise und Kosten sind nicht im 
Bauleitplanverfahren zu regeln. 

zu 2.: Kenntnisnahme 

3. Warum wird die Wohnbebauung
nicht bis einschließlich Flurstück
5/297 geplant?

zu 3.: Die Bezirksregierung Köln hat 
klare Vorgaben gemacht, wie-
viel neue Wohnbauflächen zu-
gelassen werden. 

Da diese Flächen nicht im Flä-

zu 3.: Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 
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chennutzungsplan als Wohn-
bauflächen ausgewiesen sind, 
können sie nicht im Bebau-
ungsplan als WA-Gebiete fest-
gesetzt werden. 

3. 04.05.2014 D. E. Es wird angeregt, das Flurstück 364, 
Flur 5, Gemarkung Ersdorf nicht in den 
Bebauungsplan einzubeziehen. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB stellt die 
Gemeinde den Bauleitplan auf, so-
bald und soweit er für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich ist. 

Dieses ist hier der Fall, da das 
Grundstück Teil eines zusammen-
hängenden Neubaugebietes ist und 
der neue Bebauungsplan sich direkt 
an die vorhandenen Bebauungspläne 
anschließt. 

Die Eigentümer werden dabei nicht 
zu einer Bebauung oder zu einem 
Verkauf verpflichtet. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

4. 08.05.2014 J. u. M. B. Es wird die Frage gestellt, was die 
Ausweisung im Bereich des Grund-
stücks Flur 5 Nr. 297 bedeutet  und 
wie der Ausgleich berechnet wird. 

Die Eigentümer sind nicht damit ein-
verstanden, die Fläche „für nur sehr 
wenig Geld“ zu verkaufen, zu Bau-
landpreisen würden sie verkaufen. 

Das Grundstück Nr. 297, Flur 5, ist 
im Flächennutzungsplan nicht als 
Wohnbaufläche dargestellt. Es wird 
jedoch teilweise als Ausgleichsfläche 
genutzt. Insofern wird die Fläche in 
dem nachfolgenden Verfahren in den 
Umlegungsprozess einbezogen. 

Die Kosten und Preise sind nicht Teil 
des Bauleitplanverfahrens. 

Das Verfahren wird wie im Entwurf, 
dargestellt festgesetzt, eine Ände-
rung wird nicht vorgenommen. 

Den Anregungen, die Pla-
nung zu ändern, wird nicht 
gefolgt. 

5. 06.05.2014 M. K. Es wird die Frage gestellt, wie Grund-
stücke, die nur zur Hälfte als Baufläche 
ausgewiesen sind, im Verfahren be-
rücksichtigt werden. 

Nach Rechtskraft des Bebauungs-
planes wird ein Umlegungsverfahren 
durchgeführt, in dem alle betroffenen 
Grundstückseigentümer berücksich-
tigt werden. 

Dieses Umlegungsverfahren ist nicht 
Teil des Bauleitplanverfahrens. 

Kenntnisnahme, die Planung 
wird weiter verfolgt. 



Seite 3 

6. 07.05.2014 Eheleute V. G. Es wird angeregt, den 5 m breiten 
Grünstreifen zu erhalten, um die Ab-
grenzung zwischen den Baugebieten 
zu erhalten. 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Ein nicht zugänglicher öffentlicher  
5 m breiter Streifen zwischen Privat-
grundstücken ist städtebaulich nicht 
sinnvoll.  

Insgesamt entstehen zwischen den 
überbaubaren Grundstücksflächen 
der B-Pläne „Auf dem Acker“ und 
„“Viethenkreuz I“ private Grünflächen 
von mind. 12m Tiefe. 

Den Eigentümern steht frei sich nach 
der Umwidmung zu privaten Garten-
flächen und der Umlegung, um den 
Erwerb dieser Flächen zu bemühen 
und diese als Grünflächen zu belas-
sen. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

7. 09.05.2014 R. H. Es wird angeregt, den 5 m breiten 
Grünstreifen zu erhalten, um die Ab-
grenzung zwischen den Baugebieten 
zu erhalten. 

Den Anregungen wird  nicht gefolgt. 

Ein nicht zugänglicher öffentlicher  
5 m breiter Streifen zwischen Privat-
grundstücken ist städtebaulich nicht 
sinnvoll.  

Insgesamt entstehen zwischen den 
überbaubaren Grundstücksflächen 
der B-Pläne „Auf dem Acker“ und 
„“Viethenkreuz I“ private Grünflächen 
von mind. 12m Tiefe. 

Den Eigentümern steht frei sich nach 
der Umwidmung zu privaten Garten-
flächen und der Umlegung, um den 
Erwerb dieser Flächen zu bemühen 
und diese als Grünflächen zu belas-
sen. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

8. 12.05.2014 E. K. Es wird dargestellt, dass die Grundstü-
cke Nr. 344 und 363, Flur 5 nicht in 
das Umlageverfahren soll, da sie be-
reits als Bauland bestehen und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auch bebaut 
werden sollen. 

Die Grundstücke Nr. 344 und 363, 
Flur 5 sind heute planungsrechtlich 
nicht als bebaubar festgesetzt. 

Der vorliegende Bebauungsplan 
steht den Wünschen der Eigentümer 
nicht im Wege, sondern ermöglicht 

Den Anregungen, die Grund-
stücke Nr. 344 und 363, Flur 
5 aus dem Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes her-
auszunehmen, wird nicht ge-
folgt.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Grundstücksgrenze und die Bauge-
bietsgrenze mitten durch die beste-
hende Terrasse verlaufen. 

erst eine Bebauung. 

Da der Bebauungsplan die Grund-
stücksgrenzen nicht festsetzt und die 
Baugebietsgrenzen keinen Einfluss 
auf die Nutzungen haben, wird kein 
Widerspruch gesehen. 

9. 09.05.2014 M. Sch. Es wird gebeten, den Grünstreifen zu 
belassen, da „niemals“ davon die Rede 
war, dass dieser bebaut werden könn-
te. 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Ein nicht zugänglicher öffentlicher  
5 m breiter Streifen zwischen Privat-
grundstücken ist städtebaulich nicht 
sinnvoll.  

Insgesamt entstehen zwischen den 
überbaubaren Grundstücksflächen 
der B-Pläne „Auf dem Acker“ und 
„“Viethenkreuz I“ private Grünflächen 
von mind. 12m Tiefe. 

Den Eigentümern steht frei sich nach 
der Umwidmung zu privaten Garten-
flächen und der Umlegung, um den 
Erwerb dieser Flächen zu bemühen 
und diese als Grünflächen zu belas-
sen. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 

10. 12.05.2014 O. Sch. Es wird gebeten, den Grünstreifen als 
„Grüngürtel“ zu belassen. 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Ein nicht zugänglicher öffentlicher  
5 m breiter Streifen zwischen Privat-
grundstücken ist städtebaulich nicht 
sinnvoll.  

Insgesamt entstehen zwischen den 
überbaubaren Grundstücksflächen 
der B-Pläne „Auf dem Acker“ und 
„“Viethenkreuz I“ private Grünflächen 
von mind. 12m Tiefe. 

Den Eigentümern steht frei sich nach 
der Umwidmung zu privaten Garten-
flächen und der Umlegung, um den 
Erwerb dieser Flächen zu bemühen 
und diese als Grünflächen zu belas-
sen. 

Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 
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Der Grünstreifen wird nicht als be-
baubar festgesetzt. 

Eine spätere Bebauung der nördlich 
anschließenden Flächen wurde be-
reits zum Bau der Häuser im Bereich 
„Auf dem Acker“ diskutiert. 

Ein 5 m breiter Grünstreifen hat nicht 
die Qualität eines „Grüngürtels“ und 
kann auch durch eine private Gar-
tenbepflanzung ersetzt werden. 

11. 11.05.2014 Dr. S. G. Es wird die Frage gestellt, was die 
Ausweisung im Bereich des Grund-
stücks Flur 5 Nr. 297 bedeutet und wie 
der Ausgleich berechnet wird. 

Die Eigentümer sind nicht damit ein-
verstanden, die Fläche „für nur sehr 
wenig Geld“ zu verkaufen, zu Bau-
landpreisen würden sie verkaufen. 

Das Grundstück Nr. 297, Flur 5, ist 
im Flächennutzungsplan nicht als 
Wohnbaufläche dargestellt. Es wird 
jedoch teilweise als Ausgleichsfläche 
genutzt. Insofern wird die Fläche in 
dem nachfolgenden Verfahren in den 
Umlegungsprozess einbezogen. 

Die Kosten und Preise sind nicht Teil 
des Bauleitplanverfahrens. 

Das Verfahren wird wie im Entwurf, 
dargestellt festgesetzt, eine Ände-
rung wird nicht vorgenommen. 

Den Anregungen, die Pla-
nung zu ändern, wird nicht 
gefolgt.  

12. 12.05.2014 Chr. R. Es wird die Frage gestellt, was die 
Ausweisung im Bereich des Grund-
stücks Flur 5 Nr. 297 bedeutet und wie 
der Ausgleich berechnet wird. 

Die Eigentümer sind nicht damit ein-
verstanden, die Fläche „für nur sehr 
wenig Geld“ zu verkaufen, zu Bau-
landpreisen würden sie verkaufen. 

Das Grundstück Nr. 297, Flur 5, ist 
im Flächennutzungsplan nicht als 
Wohnbaufläche dargestellt. Es wird 
jedoch teilweise als Ausgleichsfläche 
genutzt. Insofern wird die Fläche in 
dem nachfolgenden Verfahren in den 
Umlegungsprozess einbezogen. 

Die Kosten und Preise sind nicht Teil 
des Bauleitplanverfahrens. 

Das Verfahren wird wie im Entwurf, 
dargestellt festgesetzt, eine Ände-
rung wird nicht vorgenommen. 

Den Anregungen, die Pla-
nung zu ändern, wird nicht 
gefolgt. 

13. 12.05.2014 W. V. Es wird angeregt, die Grundstücks-
grenze des ersten Grundstücks zu 
verschieben. 

Der Bebauungsplan setzt keine 
Grundstücke fest, sondern zeigt le-
diglich eine mögliche Grundstückstei-
lung als Vorschlag auf. 

Kenntnisnahme 
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Die tatsächliche Grundstücksbildung 
wird erst im Rahmen des Umle-
gungsverfahrens erfolgen, der vorge-
tragene Wunsch ist dann diesem 
Verfahren zu äußern.  

Die Anregung ist nicht im B-Plan-
Verfahren umzusetzen 

Änderungen des Bebauungsplanes 
sind hierzu folglich nicht erforderlich. 
Eine weitere Abwägung entfällt, weil 
keine Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes betroffen sind. 

Der Hinweis wird deshalb für die wei-
teren Verfahren zur Kenntnis ge-
nommen. 

14. 12.05.2014 Dr. F. K. Es wird darum gebeten, dass das 
Grundstück als Baugebiet festgesetzt 
wird und als Ausgleich ein neues Bau-
grundstück am südöstlichen Rand des 
neuen Baubereiches zugeteilt wird. 

Das Grundstück des stellungneh-
menden Bürgers ist innerhalb der 
Baugebietsflächen. Die Umlegung 
und neuen Grundstückszuteilungen 
sind nicht durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan regelbar und werden 
in gesonderten Verfahren bearbeitet. 
Insofern kann der Anregung nur teil-
weise gefolgt werden. 

Den Anregungen wird teilwei-
se gefolgt, das betreffende 
Grundstück wird als Wohn-
baugebiet festgesetzt. 

Die übrigen Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen. 
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